
1504. Interpellation von Dr. Urs Egger und Ursula Uttinger betref-
fend der Zunahme von Präventionskampagnen. Am 6. Mai 2009
reichten Gemeinderat Dr. Urs Egger (FDP) und Gemeinderätin
Ursula Uttinger (FDP) folgende Interpellation, GR Nr. 2009/170,
ein:
Die Aufklärung der Bevölkerung in der Stadt Zürich macht in vielen Berei-
chen Sinn. Es ist aber in letzter Zeit ein Trend feststell bar, dass immer mehr
Präventionskampagnen gefahren werden. Dabei droht die Eigenverantwor-
tung der Bevölkerung unterzugehen.

1. Wer hat die Kompetenz, neue Präventionskampagnen durchzuführen und
mit welchen Kriterien werden diese Entscheide geprüft und gefällt?

2. Welche Amtsstellen sind mit welchen Präventionsaufgaben betraut? Wie
sehen die jährlichen Kosten pro Aufgabe aus?

3. Wie viele Stellenprozente werden für die einzelnen Aufgaben eingesetzt?

4. Wie hat sich der Stellenplan über die letzten 5 Jahre entwickelt? (bitte
nach Aufgabenbereich aufschlüsseln)

5. Werden auch Aufträge an auswärtige Auftragnehmer vergeben? Wenn ja,
in welchem Umfang und zu welchen Kosten?

6. Wie werden die Präventionskampagnen bei öffentlichen Anlässen ver-
waltungsintern koordiniert?

7. In welchen Bereichen und worin besteht eine Zusammenarbeit mit
andern Amtsstellen? (andere städtische Departemente, weitere kommu-
nale, kantonale oder Bundesstellen) Nach welchem Schlüssel sind die
Kosten verteilt? Werden auch Präventionskampagnen mit Privaten (Stif-
tungen,Vereine) durchgeführt? Wenn ja, wie ist hier der Kostenschlüssel?

8. Treten Angestellte dieser verschiedenen mit der Prävention betrauten
Stellen auch als Referenten auf? Wenn ja, bei welchen Gelegenheiten und
wie häufig?

9. Welche Publikationen werden regelmässig und welche von Zeit zu Zeit
erstellt (Bitte um Angabe der jeweiligen Auflage und Kosten)?

10. Wie ist deren Vertrieb organisiert?

11. Besteht eine Liste mit allen Präventionskampagnen der letzten Jahre?

Auf Antrag der Stadtpräsidentin beantwortet der Stadtrat die Inter-
pellation wie folgt:

Einleitende Bemerkungen
Vorbemerkung: Bei der Beantwortung dieser Interpellation bezie-
hen sich die Departemente und Dienstabteilungen aus Gründen der
Einheitlichkeit auf die unten aufgeführten Ausführungen zu den
Begrifflichkeiten.

Eine Kampagne wird als zeitlich begrenzte Aktion bzw. Bündel von
zeitlich und inhaltlich abgestimmten Massnahmen für oder gegen
etwas verstanden; als Mittel, um in der Öffentlichkeit für etwas zu
werben bzw. gegen etwas zu kämpfen.

Im Falle der Stadt Zürich ist die Zielgruppe von Kampagnenarbeit
die Stadtbevölkerung, die über Risiken und Gefahren informiert,
aber auch sensibilisiert und zu risikoarmem Verhalten motiviert wird.
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Der Begriff der Prävention ist grundsätzlich beliebig dehnbar; letzt-
lich könnten wohl die meisten Handlungen unter dem Aspekt einer
präventiven Wirkung betrachtet werden. Bei der Präventionsarbeit
wird in der Wissenschaft heute (nach Gordon, 1987) zwischen «uni-
verseller», «selektiver» und «indizierter» Prävention unterschieden.
Die Massnahmen der ersteren richten sich an die Allgemeinheit mit
dem Ziel, eine Krankheit oder bestimmte Verhaltensmuster zu ver-
hindern oder hinauszuzögern. Präventionsmassnahmen sind in die-
sem Fall meist nicht sehr kostenintensiv, aber auch eher unspezifisch.
Beispiele sind etwa Informationskampagnen oder Präventionspro-
gramme für alle Schulklassen. Die selektive Präventionsarbeit rich-
tet sich daneben an bestimmte Risikogruppen wie beispielsweise
Kinder psychisch kranker Eltern oder Familien mit Migrationshin-
tergrund. Bei der indizierten Prävention geht einer Massnahme in
Form von Betreuung, Beratung oder Behandlung eine Abklärung
mit positiven Befunden voraus (Beispiel: Programme für gefährdete
Jugendliche).

Präventionskampagnen stellen innerhalb der umfassenden Öffent-
lichkeitsarbeit einen Baustein unter verschiedenen dar. Bei der Stadt
Zürich führen in erster Linie die Departemente Sozialdepartement,
Schul- und Sportdepartement, Finanzdepartement (Abteilung Orga-
nisation und Informatik), Gesundheits- und Umweltdepartement
sowie das Polizeidepartement Präventionskampagnen durch, wobei
innerhalb der letzen fünf Jahre seitens des Sozialdepartements keine
Präventionskampagnen im Rahmen der obigen Definition durchge-
führt worden sind.

Von den fünf genannten Departementen verzeichnet einzig die
Präventionskampagnenarbeit des Polizeidepartements, Abteilung
Prävention, eine Zunahme über die letzten fünf Jahre, allerdings
nicht bei den Stellenprozenten.

Die Wahrnehmung der Interpellierenden, dass Präventionskampa-
gnen gesamtstädtisch zu einer Art «Trend» geworden wären, ist dem-
gemäss nicht zutreffend. Die Aufwendungen für Kampagnen können
zudem je nach Projekten und/oder Schwerpunkten über die einzel-
nen Jahre stark variieren.

Die Stadt Zürich erachtet das Durchführen von Präventionskampa-
gnen als ein wichtiges Instrument zur Information und Sensibilisie-
rung der Bevölkerung, aber auch zur Vermeidung von Folgeschäden
mit entsprechenden Folgekosten.

Die bisherige Praxis hat sich aus der Sicht des Stadtrates bewährt.

Zu Frage 1: Wer hat die Kompetenz, neue Präventionskampagnen
durchzuführen und mit welchen Kriterien werden diese Entscheide
geprüft und gefällt?

Die Planung und Durchführung von Präventionskampagnen liegt im
Allgemeinen in der Kompetenz der Geschäftsleitungen der Dienst-
abteilungen und erfolgt in der Regel aufgrund der Zustimmung der
zuständigen Departementsvorstehenden.

Die Kriterien orientieren sich an den jeweiligen mit der Kampagne
verbundenen Zielen. Sie können je Präventionskampagne verschie-
denartig sein und richten sich nach den in der Einleitung beschrie-
benen Präventionsarten. Bei der Abteilung Prävention der Stadtpo-
lizei beispielsweise können folgende Faktoren Kampagnenarbeit
auslösen:
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– Hinweise aus der regelmässig durchgeführten Bevölkerungsbe-
fragung,

– Lagebilder, die permanent durch den Fachbereich Analyse, Pla-
nung, Einsatzunterstützung erhoben werden,

– die aktuelle Kriminalitätslage,

– Kriminalstatistik des Kantons Zürich,

– Statistiken zum Unfallgeschehen aus der Dienstabteilung Ver-
kehr,

– Unfallstatistiken des Bundes,

– Hinweise aus der Bevölkerung.

Bestehen Hinweise, dass sich ein bestimmter Handlungsbedarf ent-
wickelt, werden mögliche Massnahmen einer sorgfältigen Evalua-
tion unterzogen. Mit Wirkungskontrollen werden die vorgängig defi-
nierten Zielsetzungen überprüft.

Ziel von Präventionskampagnen ist es, über die Informationstätig-
keit hinaus bei den Zielgruppen eine Verhaltensänderung zu errei-
chen. Dies bedingt eine gewisse Penetranz in der Kampagnenarbeit.
Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, müssen Kampagnen wie-
derholt werden.

Die jeweiligen Mittel für Präventionskampagnen werden vom Par-
lament mit dem Voranschlag bewilligt.

Zu Frage 2: Welche Amtsstellen sind mit welchen Präventionsaufga-
ben betraut? Wie sehen die jährlichen Kosten pro Aufgabe aus?

Naturgemäss liegen viele Themenbereiche von Präventionskampa-
gnen, wie einleitend angemerkt, in der Verantwortung des Sozialde-
partements, des Schul- und Sportdepartements (wo die Sucht-
präventionsstelle über den konkreten Auftrag einer umfassenden
Suchtprävention gemäss Weisungen des Stadtrates1 verfügt, dessen
Ziele und Inhalte der Arbeit in kantonalen Suchtpräventionskon-
zepten von 1991 und 1994 definiert sind), des Gesundheits- und
Umweltdepartements sowie des Polizeidepartements (das ebenfalls
über eine spezifische Präventionsabteilung verfügt).

Seitens des Finanzdepartements betreibt einzig die OIZ Kampa-
gnenarbeit zu den Themen Datenschutz- und Datensicherheit.

Die Inhalte der Kampagnen sind vielfältig. Neben «Dauerbrennern»
wie Gewalt und Drogen können sich die Themen aber auch verän-
dern. Neuere Erscheinungen wie z. B. Übergewicht, aber auch Inter-
netsucht oder Jugendgewalt usw. können zu beträchtlichen Kollate-
ralschäden bei Betroffenen und ihrem Umfeld führen. Die Fachleute
der Stadt Zürich begegnen diesen Missständen dort, wo es sinnvoll
und nutzbringend ist, mit entsprechenden Präventionskampagnen.

Nicht selten werden Präventionskampagnen auch im Verbund mit
anderen öffentlichen oder/und privaten Institutionen geplant und
durchgeführt bzw. die Stadt beteiligt sich an Kampagnen des Bundes
oder des Kantons.

Die Kosten der Kampagnenarbeit der letzten fünf Jahre sind in der
Beilage ausgewiesen.

1Weisungen vom 7. September 1983 und 28. August 1992
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Zu den Fragen 3 und 4: Wie viele Stellenprozente werden für die ein-
zelnen Aufgaben eingesetzt? Und:Wie hat sich der Stellenplan über die
letzten 5 Jahre entwickelt? (bitte nach Aufgabenbereich aufschlüsseln)

[Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Summe der Stellen-
prozente der Mitarbeitenden mit Präventionsaufgaben im Stellen-
profil.]

Die Abteilung Prävention der Stadtpolizei beschäftigte in den Jah-
ren 2005 bis 2009 jeweils 700 Stellenprozente für Präventionskam-
pagnen. Sie hat aus naheliegenden Gründen verhältnismässig um-
fangreiche Ressourcen für die Präventionsarbeit.

Beim Schul- und Sportdepartement wurden für Öffentlichkeitsar-
beit als Auftrag im kantonalen Konzept in den Jahren 2005 bis 2008
insgesamt rund 70 bis 100 Stellenprozente eingesetzt. Dieser Wert
schwankt je nachdem, ob grössere oder kleinere Projekte/Aktivitä-
ten als Schwerpunkte geplant sind oder nicht. Insgesamt zählen
neben Kampagnen auch Medienarbeit, Publikationen, Flyer und
Broschüren, Lehrmittel, Website usw. dazu. Das heisst, die Stellen-
prozente für Präventionskampagnen dürften sich je nach Jahr auf
rund 50 Prozent belaufen.

Beim Finanzdepartement, Abteilung Organisation und Informatik,
wurden im 2008 50 und im Folgejahr 30 Stellenprozente für Präven-
tionskampagnenarbeit eingesetzt.

Schutz und Rettung setzte in den Jahren 2005 bis 2007 und 2009 weni-
ger als 10 Stellenprozente für Präventionskampagnen ein. Diese
waren zudem auf verschiedene Mitarbeitende verteilt.

Zu Frage 5: Werden auch Aufträge an auswärtige Auftragnehmer ver-
geben? Wenn ja, in welchem Umfang und zu welchen Kosten?

Im Rahmen von Präventionskampagnen können externe Kosten
anfallen.

Dies beispielsweise in den Bereichen der Produktion von Informati-
onsmaterialien (Konzeption, Gestaltung, Druck usw.), aber auch in
der Organisation von Veranstaltungen (Raummiete, Catering usw.).
Auch für Werbung (elektronische und Printmedien) fallen bisweilen
externe Kosten an.

Im Anhang ist eine Übersicht über Aufträge an externe Auftragneh-
mer ausgewiesen.

Zu Frage 6: Wie werden die Präventionskampagnen bei öffentlichen
Anlässen verwaltungsintern koordiniert?

Die öffentlichen Anlässe der Stadt Zürich sind im Allgemeinen an
ein Thema gebunden. Falls im jeweiligen Kontext Präventionsarbeit
geleistet wird, steht sie in direktem Bezug mit dem Anlass und wird
von den verschiedenen beteiligten Dienstabteilungen koordiniert.
Generell ist die Projektleitung des jeweiligen Anlasses für die Koor-
dination verantwortlich.

Auch via Vernetzungsgremien von Kommunikationsverantwortli-
chen können Präventionskampagnen bei öffentlichen Anlässen ver-
waltungsintern koordiniert werden sowie mittels verwaltungsinter-
ner Arbeitsgruppen oder Einzelgesprächen (wie z. B. bei den
Umwelttagen).
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Grundsätzlich kann bei der Entwicklung und der Durchführung von
Präventionskampagnen verwaltungsintern von einer sehr guten
Zusammenarbeit gesprochen werden. Die verschiedenen Verwal-
tungsbereiche zeigen eine hohe Bereitschaft, ihr Wissen einzubringen
und die personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Zu Frage 7: In welchen Bereichen und worin besteht eine Zusam-
menarbeit mit andern Amtsstellen? (andere städtische Departemente,
weitere kommunale, kantonale oder Bundesstellen) Nach welchem
Schlüssel sind die Kosten verteilt? Werden auch Präventionskam-
pagnen mit Privaten (Stiftungen,Vereine) durchgeführt? Wenn ja, wie
ist hier der Kostenschlüssel?

Eine Zusammenarbeit besteht bei übergeordneten Themen sowie
bei Themen, die mehrere Departemente betreffen. So wurde die
Kampagne «Schau genau» der Organisation für Informatik Zürich
OIZ beispielsweise gemeinsam mit der Fachgruppe Kinderschutz der
Stadtpolizei und der Fachstelle für Gewaltprävention des Schul- und
Sportdepartements lanciert, um für das Thema Kinderpornografie im
Internet zu sensibilisieren.

Die Suchtpräventionsstelle des Schul- und Sportdepartements der
Stadt Zürich arbeitet gemäss kantonalen Suchtpräventionskonzep-
ten eng mit den anderen Suchtpräventionsstellen im Kanton Zürich
zusammen. Anfallende Kosten (z. B. für gemeinsame Drucksachen)
werden nach bestimmten nachvollziehbaren Schlüsseln aufgeteilt.
Kantonale Kampagnen werden von Fall zu Fall zusätzlich vom Alko-
holzehntel mitfinanziert.

Im Gesundheits- und Umweltbereich werden grossmehrheitlich
keine eigentlichen Präventionskampagnen durch die Stadt Zürich
geführt, sondern vielmehr private Organisationen unterstützt, die
solche Kampagnen durchführen oder sich daran beteiligen, wie ins-
besondere der Verein Zürcher Aidshilfe oder die Zürcher Fachstelle
für Alkoholprobleme. Die mit diesen Institutionen abgeschlossenen
Leistungsvereinbarungen enthalten zum Teil Bestimmungen über
allgemeine Präventionsarbeiten.

Im Falle übergeordneter Themen wie beispielsweise «Pandemie»
führt das Gesundheits- und Umweltdepartement ebenfalls keine
Präventionskampagnen zur Bewältigung durch, da dies Aufgabe des
Bundes ist.

Schutz und Rettung Zürich arbeitet für die jährlich wiederkehrenden
(mit Ausnahme des Jahres 2008, in dem wegen der EURO 2008 sämt-
liche Präventionskampagnen gestoppt wurden) Umwelttage mit dem
Gesundheits- und Umweltdepartement zusammen. 2009 wurde
gemeinsam mit dem Universitätsspital und Swisscom der Aktionstag
«Help 2009» zum Thema Frühdefibrillationsgeräte für Herzstillstand
durchgeführt.

Die Kooperation mit anderen, externen Stellen ist insbesondere bei
der Abteilung Prävention der Stadtpolizei sehr vielfältig und kann
sogar länderübergreifend sein. Erfahrungen und Wissen werden bei-
spielsweise am «Deutschen Präventionstag» oder am «Zürcher
Präventionsforum» auf internationaler Ebene ausgetauscht.

Kampagnen werden in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen
Beratungsstelle für Unfallverhütung oder der Schweizerischen Kri-
minalpräventionsstelle durchgeführt. Auf kantonaler Ebene finden
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regelmässig gemeinsame Kampagnen mit der Kantonspolizei Zürich
und den Stadt- und Gemeindepolizeien statt. Die Schulinstruktoren
der Stadtpolizei Zürich geben ihr Wissen als Fachlehrer zudem am
schweizerischen Polizeiinstitut weiter. Dieser Beitrag ist im Sinne
eines einheitlichen Verkehrsunterrichts in der Schweiz von grosser
Bedeutung. Nebst den städtischen Departementen sind auch natio-
nale Verbände und Organisationen wie TCS, ACS, Fussverkehr
Schweiz usw. in die Präventionsarbeit involviert. Auch die Zusam-
menarbeit mit Hochschulen verschiedener Fachrichtungen ist heute
eine unabdingbare Massnahme.

Die Kosten werden unterschiedlich verrechnet, in der Regel nach
Aufwand, es gibt keine einheitlichen Kostenschlüssel. Häufig leisten
verschiedene Organisationen auch grosse Beiträge, indem sie ihr
Fachwissen und ihre Dienstleistungen unentgeltlich zur Verfügung
stellen.

Zu Frage 8: Treten Angestellte dieser verschiedenen mit der Präven-
tion betrauten Stellen auch als Referenten auf? Wenn ja, bei welchen
Gelegenheiten und wie häufig?

Es kann vorkommen, dass die mit der Prävention betrauten Stellen
als Referenten auftreten oder von Dritten (Medien, Schulen usw.) als
Experten eingeladen werden. Über die Häufigkeit lassen sich aber
keine zahlengenauen Angaben machen, da diese sehr unterschiedlich
sein kann.

Bei der Suchtpräventionsstelle des Schul- und Sportdepartements
beispielsweise gehört Bildungsarbeit zu den zentralen Aufgaben. Die
wichtigsten Anspruchsgruppen sind Personen mit Verantwortung für
Kinder und Jugendliche. Tätigkeiten im Coaching von Einzelnen,
Teams und in Bildungsveranstaltungen nehmen dadurch einen gros-
sen Anteil der Arbeit ein.

Auch die Fachleute der Abteilung Prävention der Stadtpolizei treten
regelmässig als Referentinnen und Referenten auf. Dabei ist das
Tätigkeitsfeld sehr weit gespannt und reicht von Vorträgen in Alters-
heimen zu verkehrs- und kriminalpolizeilichen Themen über Seni-
orennachmittage der Pro Senectute oder Vorträge bei Fachverbän-
den, beispielsweise der Sicherheitsbranchen, bis zu Elternabenden
der Schule, bei denen regelmässig Vertretende der Schulinstruktion
und der Kriminalprävention teilnehmen. Anzahlmässig kann von
etwa fünf Auftritten pro Monat gesprochen werden.

Auch Kampagnenverantwortliche von Schutz und Rettung Zürich
oder vom Gesundheits- und Umweltdepartement treten gelegentlich
als Referierende auf.

Zu Frage 9: Welche Publikationen werden regelmässig und welche
von Zeit zu Zeit erstellt (Bitte um Angabe der jeweiligen Auflage und
Kosten)?

Die entsprechenden Publikationen sind im Anhang ausgewiesen.

Zu Frage 10: Wie ist deren Vertrieb organisiert?

Der Vertrieb der Publikationsmittel ist sehr unterschiedlich und
reicht vom internen Versand bis hin zur medialen Verbreitung.

Details sind im Anhang ausgewiesen.
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Zu Frage 11: Besteht eine Liste mit allen Präventionskampagnen der
letzten Jahre?

Die Liste mit den Präventionskampagnen der letzten Jahre ist im
Anhang ausgewiesen.

Mitt eilung je unter Beilage an die Stadtpräsidentin, die übrigen Mit-
glieder des Stadtrates, den Stadtschreiber, den Rechtskonsulenten
sowie den Gemeinderat.

Für getreuen Auszug
der Stadtschreiber
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